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tiven Selbständigkeit des bürgerlichen Staates identisch 
ist. Dies ist eine irrationale Reaktion auf die Krise der 
staatsmonopolistischen Regulierung, die das Gefüge der 
Klassenbeziehungen durcheinanderbringt und schwerwie
gende politische und soziale Folgen haben kann.

In der Arbeitsgruppe V wurde ferner unterstrichen, 
daß es notwendig ist, sich aus staatstheoretischer Sicht mit 
dem Faschismus der Gegenwart zu befassen, da angesichts 
der erhöhten Aggressivität des Imperialismus und des ver
schärften Antikommunismus der politische und geistige 
Boden für den Faschismus bereitet wird.

Prof. Dr. R. M e i s t e r  (Sektion Staats- und Rechts
wissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena) be- 
zeichnete die Einteilung der Staatsformen in Faschismus 
einerseits und bürgerliche Demokratie andererseits als 
nicht hinreichend differenziert, weil damit z. B. die sehr 
unterschiedliche Haltung der Staaten der „bürgerlichen 
Demokratie“ zum Verhältnis von Krieg und Frieden, Span
nung und Entspannung, Rüstung und Abrüstung nicht 
erfaßt wird. Darüber hinaus sind alle gegenwärtigen 
faschistischen Regimes von den Staaten der „bürgerlichen 
Demokratie“ entweder installiert oder abhängig. Meister 
empfahl deshalb, bei der Begriffsbildung von Lenins Fest
stellung auszugehen, daß der Imperialismus Negation jeder 
Demokratie ist.

Welche Auswirkungen die Krise imperialistischer 
Sozialpolitik, die sich im Widerspruch zwischen notwendi
gen sozialen Zugeständnissen und mangelnden ökonomi
schen Möglichkeiten zeigt, auf die Entwicklung des bürger
lichen Rechts im sozialen Bereich hat, erläuterte Prof. Dr. 
M. P r e m ß l e r  (Direktor des Instituts für internatio
nale Studien an der Karl-Marx-Universität Leipzig). Der 
bürgerliche Staat konzentriert sich in diesem Bereich dar
auf, die gewerkschaftlichen Kampfmittel zu entschärfen 
(Einschränkung des Streikrechts, Abbau von Mitbestim
mungsrechten u. a. m.) und in stärkerem Maße von der 
Methode der Zugeständnisse zur Methode der Gewalt über
zugehen.

Dozent Dr. J. D ö t s c h (Institut für Theorie des Staa
tes und des Rechts an der Akademie der Wissenschaften 
der DDR) machte darauf aufmerksam, daß das bürgerliche 
Recht in letzter Zeit in quantitativer Hinsicht nicht mehr 
so schnell zunimmt; in qualitativer Hinsicht zeichnen sich 
dagegen eine stärkere Ausnutzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts und eine Hinwendung zum sozia
len Bereich ab. Als aktuelle Tendenzen der Entwicklung 
des bürgerlichen Rechts hob Dötsch hervor,
— daß die ökonomische Rolle des Rechts verstärkt und ver

sucht wird, ökonomische Prozesse rechtlich einheitlich 
zu steuern;

— daß der bürgerliche Staat nur noch rechtliche Rahmen
bedingungen schafft, die durch empfehlende Orientie
rungsdaten und selbstgesetztes Recht der Wirtschaft 
interessenspezifisch ergänzt werden;

— daß supranationale Regelungen (z. B. im EG-Bereich) 
zunehmen.
Die Beratungen der Arbeitsgruppe mündeten in der 

Überzeugung, daß die Auseinandersetzung mit dem impe
rialistischen Staat und Recht sowie mit der bürgerlichen 
Staats- und Rechtsideologie in dem Maße an Wirksamkeit 
gewinnt, wie es gelingt, die Ergebnisse der gesamten 
marxistisch-leninistischen Staats- und Rechtswissenschaft 
einzubringen.

In seinen Schlußbemerkungen stellte der stellvertretende 
Vorsitzende des Rates für staats- und rechtswissenschaft
liche Forschung, Prof. Dr. W. W ei c h e 11, fest, daß die 
zweite Konferenz der Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung der auf die 
weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft und die Sicherung des Friedens gerichteten Gesamt
politik der marxistisch-leninistischen Partei der Arbeiter
klasse und des sozialistischen Staates war. Er lenkte die 
Aufmerksamkeit der Staats- und Rechtswissenschaftler 
auf diejenigen Fragen, die in den kommenden Jahren 
besondere Bedeutung erlangen:
— die spezifische Rolle und die Funktionen des Staates 

und des Rechts in der politischen Organisation der 
sozialistischen Gesellschaft sowie ihre verfassungsmä
ßige Ausgestaltung;

— das noch effektivere Zusammenwirken staatlicher 
Organe mit nichtstaatlichen Organisationen, Kollektiven 
und anderen gesellschaftlichen Kräften, das entspre
chend wirksame staatliche Leitungsformen und auch 
rechtliche Instrumentarien voraussetzt;

— die Erforschung der Wege, Formen und Methoden zur 
weiteren Erhöhung der Effektivität der staatlichen Lei
tung und des Rechts für die Steigerung der Leistungs
kraft unserer Volkswirtschaft, für die weitere Gestal
tung und die Stabilisierung sozialistischer gesellschaft
licher Beziehungen und entsprechender Verhaltens
weisen sowie für die Entwicklung sozialistischer Per
sönlichkeiten, für die die Wahrnehmung und die 
Gewährleistung ihrer Rechte mit der strikten Erfüllung 
ihrer gesellschaftlichen Pflichten, mit hohem gesell
schaftlichen Verantwortungsbewußtsein verbunden ist. 
Daraus ergibt sich, daß den Forschungen zum sozialisti

schen Staats- und Rechtsbewußtsein sowie der praktischen 
Teilnahme der Staats- und Rechtswissenschaftler an der 
Entwicklung dieses Bewußtseins noch mehr Beachtung ge
schenkt werden muß. Hier vor allem sind die Erfahrungen 
der Volksvertretungen, insbesondere ihre Verbindungen 
mit den Werktätigen, von wissenschaftlichem Interesse.

Ein besonders wichtiger Forschungsschwerpunkt ist in 
den nächsten Jahren die Rolle des Rechts zur beschleunig
ten Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts sowie die Entwicklung effektiver juristischer 
Instrumentarien zur Gewährleistung einer hohen Plan- 
und Vertragsdisziplin zur konsequenten Durchsetzung des 
demokratischen Zentralismus in der Wirtschaftsleitung 
und zur vollen Verwirklichung der den Kombinaten und 
Betrieben übertragenen Verantwortung.

Auf dem Gebiet der internationalen sozialistischen 
wirtschaftsrechtlichen Beziehungen haben sich die For
schungen vor allem auf die weitere Vervollkommnung der 
rechtlichen Regelungen zur Gestaltung der sozialistischen 
ökonomischen Integration zu orientieren.

Verstärkt haben die Staats- und Rechtswissenschaftler 
auf allen Gebieten die Bemühungen zur Festigung von Ge
setzlichkeit, Ordnung, Disziplin und Sicherheit fortzuset
zen. Das ist nicht nur aus ökonomischen Gründen von 
Bedeutung, sondern bildet einen wesentlichen Bestandteil 
der sozialistischen moralisch-politischen Erziehung.

Es ist auch an der Zeit, daß sich die Staats- und Rechts
wissenschaftler stärker der theoretischen Analyse und Ver
allgemeinerung der Erfahrungen der Staats- und Rechts
entwicklung in den jungen Nationalstaaten, vor allem in 
Afrika und im Nahen Osten, zu wenden.

Auf dem Gebiet der Analyse und der Kritik des impe
rialistischen Staates und Rechts sowie der Hauptströmun
gen der bürgerlich-imperialistischen Staats-, Verfassungs
und Rechtsideologie geht es vor allem darum, den politi
schen Machtmechanismus des imperialistischen Systems 
am Beispiel seiner Hauptländer bloßzulegen und auch die 
Erfahrungen der Arbeiterklasse und der anderen demokra
tischen Kräfte im Kampf gegen diesen Mechanismus und 
bei der Ausnutzung der Formen der bürgerlichen Demo
kratie stärker zu verallgemeinern.

Prof. Dr. W. Weichelt versicherte, daß der Rat für staats- 
und rechtswissenschaftliche Forschung ständig bemüht sein 
wird, in seinem Verantwortungsbereich zur Erfüllung des 
Zentralen Forschungsplans der marxistisch-leninistischen 
Gesellschaftswissenschaften der DDR 1981 bis 19855 die 
entsprechende langfristige konzeptionelle Arbeit zu leisten 
sowie das Zusammenwirken der Wissenschaftler verschie
dener Rechtszweige und die notwendige interdisziplinäre 
Forschung zu fördern. 1 2 3 4 5
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K. Bönninger, Staat und Recht 1980, Heft 10, S. 931 fl.
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